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B etrie bsverfassung 

Die NeustYUkturierrmg der Erwerbsarbeit, netle Produktionskonzepte und 
eine veränderte Untemehmensku/tur haben zu einer Krise des betrieblichen 
Systems der Inte resserlvertretung gefuhrt. Der Autor untersucht die verschie­
denen Dimensionen dieser Krise und entwickelt daraus Vorschläge für eine 
Neugestaltung der Betriebsverfassung. Diese gntppieren sich um die Idee einer 
Erweiterung individueller und kollekt.iver Selbstbestimmungsrechte. 

Die Red. 

l. Krise des lordistischen 'v'ertretungsmodells 

Das normative Sozial modell der betrieblichen Produktionsbeziehung, das sich In 

Deutschland etabliert hat, weist zwei herausragende Bauelemente auf: 

- Die individualrechtliche Stellung Beschäftigter genießt, sofern es sich um kontinu­

ierliche, qualifizierte und in mittel- bis großbetrieblichem Sozialzusammenhang 

verrichtete Arbeit handelt, einen relativ entwickelten Sozialschutz. Der Schutz 

konzentriert sich auf das »No rmalarbeitsverhältnis« (Muckenberger (985). 
- Kollektivrechtlich besteht das Prinzip der Repräsentation. Die Beschäftigten wer­

den vOn eigener individueller lnteresse nwahmehmung weithin entlastet. Die 

kollektiv mediatis ierte Interessenwahrnehmung' wird in einem Wechselspiel von 

Gewerkschaften und betrieblicher Interessenvertretung nach folgenden normati­

ven Vorgaben' verwirklicht: Die Gewerkschaften (kampfbefugt, aber rechtlich 

gesehen im Betrieb nur rudimentär präsent) wirken an 'der Setzung vor allem 

quantitativer Rahmendaten der Beschäftigungsbedingungen mit, während die Be­

triebsräte (mit starker betrieblicher Rechtsposition, aber nicht zu offenem Kon­

flikt befugt) auf deren betriebliche Umsetzung und qualitati ve Elemente der 

betrieblichen Leistllngspolitik konzentriert sind. 

Die technisch-organisatorische Neustrukturierung der Erwerbsarbeit, neue Produk­

tionskonzepte und neue Unternehmenskultur haben zu einer Krise sowohl des 

Normalarbeitsverhältnisses als auch des Repräsentationsprinzips geführt. Die »neue 

Topographie der Arbeit« (Muller-Jentsch [986: 270) hat zu einer »De-Normalisie­

rung« von Erwerbsarbeitsverhältnissen geführt. Die unterstellte Normalität gut 

gesicherter Arbeitsverhältnisse hat offensichtlich keine universale Geltung mehr l ; je 

I Ko«hoff 198,; historisch >chon Bngl-M,ltf",ß 19:6. 
2 Vgl. vor allem §§ 77 Abs. ) und § 87 Ab,. , V"rsp,nn BetrVG . 
j Sa: hat d1f:sl' ~mpi risch nie: gl'h,lbt, aber ,1:J:"b~unJ ihrer qUJnCllJu\,cn Verbreitung und anderer qualll;),[IVer 

~cscllschJitll\:hc:r Wcnsrrukruren wurd~ SI\! wcmgt'r problcm aw.it:rt ,Jls heUlt'. 
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/88 mehr Menschen aus der Normalität herausfallen oder sich ihr nicht mehr beugen 
wollen, umso deutlicher wird der selektive und diskriminierende Charakter dieser 
Fiktion von NormaLität. Auch das überkommene Repräsentationsprinzip findet sich 
durch den technischen und organisatorischen sowie den soziokulturellen Wandel in 
Frage gestellt. Die »Repräsentanten« vertreten überproportional den »Normalarbei­
ter«, unterproportional die wachsende Zahl der »atypischen« und »modernen« 

Beschäftigten (s. KotthofJ 1995: S·444/5). Neue Partizipationsformen bringen das 
überkommene zentralistische Venretungsmodell zweifach in die Klemme. 

Sie erlauben die Mitwirkung einzelner Beschäftigter »am Betriebsrat vorbei«, wie 
es von der zentralen Interessenvertretung vielfach wahrgenommen wird. Neue 

Produktionskonzepte (Kem/Schumann 1984; Schumann et al. (994), Konzepte 
der »Flexiblen Spezialisierung« (Piore/SabeI1989) verlagern Verantwortungs- und 
Entscheidungsprozesse »nach unten«' und begründen dadurch oft neben oder gar 

statt der formellen eine informelle betriebliche Partizipation (Greifen5tein et al. 

1990; Daheim et al. 1994; Faust et al. '994; Schumann er a1. (994). 
- Andererseits lassen die neuen inner- und zwischenbetrieblichen Interdependen­

zen, die mit dem Begriff der systemischen Rarionalisierung l beschrieben werden, 
wie die neuere dezentralisierende Tarifpraxis zeigr, die beschriebene Aufgabenrei­
lung zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat illusorisch werden. Krise des Nor­
malarbeitsverhälmisses und Krise der Repräsentation sind somit eng zusammen­
hängende Phänomene. 

Verschiedentlich wird dies als ein Zuwachs .direkter« oder »unmittelbarer« Partizi­
pation beschrieben. Diese Diskussion erinnert an diejenige der 60er J ah.re' Nur 
haben sich gegenüber damals die technische und organisatorische Basis der Tärigkeit 
in Produktion und Dienstleistungen und die vorherrschenden soziokulturellen Ein­
stellungen der Arbeitenden zu Arbeit und Leben hochgradig verändert (Nachweise 
Matthies et al. 1994). Diese grundlegende Veränderungen sind ambivalent. Sie wer­
den vorwiegend nur als Krise und Bedrohung wahrgenommen. Da man ihnen aber 
kaum wirksam entgegentritt und entgegentreten kann, ist von Interesse, inwieweit 

(und unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen) eine Erneuerung der industriel­
len Beziehungen, die individuelle Kompetenz, die Lebensentwürfe und die Suche der 
Menschen nach gesellschaftlichem Sinn, gesellschafc.licher Teilhabe und Verantwor­
tung weniger als bisher kollektiv mediatisiert und die heute im Arbeitsverhältnis 
verankerte »Kommunikationsbarrieren« (Simitis 1987) relativiert, auch emanzipato­
rische Chancen enthält, auf die zu setzen und die zu ermutigen sich lohnt. 

I. Krise der geltenden Betriebsverfassung als dem Fordismus 
entsprechender Repräsentationsform 

Der Betrieb wird als Basiseinheit arbeitSrechtlicher Beteiligung vorausgesetzt (s. a. 
KotthofJ 1995). Innerhalb des Betriebes gilt ein zentralistisches Beteiligungsmuster. 
Es geht zu Lasten direkter Beteiligung und folgt darin unmittelbar der traditionellen 
zentralistischen Struktur des Betriebes selbst. Daher steht es in direkter Verbindung 

mit dem "fordistischen Regulierungstyp " und dem Vorrang " inflexibler Massenfer­
tigung« (vgl. die Debme bei Mahnkopf 1988). Das Repräsentationsmodell unter­
stellt dabei als Normalität den in seinen Entscheidungen unabhängigen Betrieb: Er 

4 .. Revolution von obcn~ Ist der J\.if5Chlul~relche Tirel eines Artikels zur gewandelten Unternehmenskultur 
des britIschen Olkonzerns BP Im .. manager m:J.gazln" [111990, S. JOb H. 

S Dazu sparer mehr. 
6 Vgl. die gcwerksch:aJdiche D1.!ikus,~ion um »Mitbestimmung 3m Arbeuspl:HZ", 
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wird als Zentrale der relevanten wirtschaftlichen Entscheidungen vorgestellt und ist 
daher maßgeblich für auf Beeinflussung dieser Entscheidungen ausgerichtete Partizi­
pationsstrukturen. Für direkte Partizipation ist in diesem Rahmen kein Raum. 
Diese .Normalitäten« - genauer: Normalitätsfiktionen - von Entschcidungs- und 
Regulierungszentren, auf die hin Partizipationsmuster orientiert sind, sind einem 
spürbaren Erosionsprozeß ausgesetzt. Neben der Entzentrierung (Klotz/Tiemann 
'990) des Betriebes schlägt dabei vor allem die Konfrontation des Betriebes mit 
seinen externen Effekten (Kapp 1988) durch. Die Entzentrierung des Betriebes be­
steht einerseits in Dezentralisation, andererseits in systematischer Rationalisierung 

(s. Altmann/Sauer '989; Mückenberger '992, S. 74 H.). [m Kontext von Verbundbe­
ziehungen und zwischenbetrieblichen» Vemerzungen« ist der einzelne Betrieb oit 
gar kei ne Verhandlungs- und Entscheidungseinheit mehr.' Betriebsräte werden 
machtlos, weil die Prämissen der Entscheidung des Gegenübers extern gesetzt wer­
den, nicht mehr intern verhandelbar sind (KotthoJJ 1995).8, 

2. Neue Unternehmenskultur, partizipative Kooperation und rechtlicher 
Schutz 

Die Wandlungen im Produktions- und Dienstleistungsbereich machen somit not­
wendig, über neue Gestaltungselemente der Arbeitnehmer-Repräsentation nachzu­
denken. Die neuen Produktionskonzepte und Managementmethoden enthalten 
Ambivalenzen und Handlungsspielräume, die im Sinne partizipativer Strategien -
freilich auf (auch rechtlich) erneuerter Basis - gestalrbar sind (Übersicht bei Höumd 
1994, S. 46-49)· Die Organisationstheorie'o ist insoweit zu interessanten, wenn auch 
nicht unumstrittenen Thesen gelangt. Soweit neue Unternehmenskulturen dezentra­
lisierte individuelle Beschäftigtenpartizipation einräumen, ist dies nicht den Effi­
zienzziclen der Unternehmenspolitik abträglich, sondern trägt zu ihnen bei. Mit der 
Dezentrierung betrieblicher Leitungsmacht werden das überkommene Prinzip der 
Hierarchie in den Arbeitsbeziehungen, damit verbunden die systematische Trennung 
von Anweisung und Ausführung und dieser entsprechende Befehlsroutinen, Aufga­
ben-, Berufs- und Karrieremuster brüchig. An ihre Stelle treten projektbezogene 
Netzwerke. 
Gewiß ist noch längst nicht klar, welchen Grad von Verbreitung diese Organisa-

Siehe die .. AuOosung d<:r Unternehmung .. : PicmfRclchwald 1994 -
Verschiedentlich werden Versu,hc unternommen, dieser Tendenz folgend noch z.entralen.: Or&;\nc von 
Arheitnehmerbclclligung ].u schaffen - z. B. dmch GcO):tmt- und Kon,cmbctricb~f3(e (§§ .. 7 H., 1-1 H. 
BetrVG), die nicht den Betneb als reprasc-nocnen ßC7.ugs!>unkt ha:'en. sondern das Unternehmen oder 
den Konz.ern . Solche Versuche stehen freilich in der Gdahr, einmll mehr die betriebli~!-Ic:n Rcprisent:1n­
ten zu entwerten und den Abst.:1nd tu den Bescil:lÜ,gten selbst noch zu vergroßern st3lt Im Sinne dirc:ktcr 
Plrtiz.iparion zu verringern. 

9 Auch die auf den Bttrieb bnogencn Anforderungen eier Ökolo~ic: verandern das betrlcbliche VerhMd­
lungs- und Repr:iscnc.:wonsgefugc. Öffentlicher Druck auf die Verandcrung Jer Produkte oder die 
Beseitigung von EmiSSionen bel der rroduktlon enmeht. der nich( einfach z.ur betrieblichen Djspo ~ itlon 

steht. Agenten offenthcher Interessen werden Im Betrieb In:Halhc:rl und mit Rechten ;\UsgesC3ttet, die 
nicht mehr :I.uf 13emebsratc medl3t1Slert Sind (sog . »Bemebsbe:lullr:lgte .. ) (Weber 1988). Produktionsbe­
zogene ge~cllsch;lrdichc ormen wirken ubcr Ji~ Begrenzung von EmiSSionen auf das betm:blichc 
Produktionsgcsehchen zu ruck (s, Welst:h (990). Dicse Grenzwensclzungen unterlIegen weder dem be­
trieblichen BargainlOg not:h :lU eh nur der unminclb3ren sr;l:ltiJchcn Normsct'zung. Unter 311 diesen 
Bhckwinkeln vcrJroinf;t dLi:: Einwirkung der okolr. ) ~IS(nen Fr:lge tendenZiell die gewohnte Arbeltneh mer­
P.lrt.lZlpation. Sie ent z ieht Sllo.:h der gewohnten ·,Zwelpoligke:t , der Konniktslruktur z.wlschen Arb~lt unJ 
Kap:tal und ist In der mediJ.tlSlerten und form."I!slertcn Form oc..: r Bcuiebsr:ats-Mitwirkung n,cht - Jcden · 
faUs l:u:ht auss"hIH~ßhch - cst:tlcb::l.r. 

10 Mikrookonotnlsch Williamson 1975 i Aokl Cl 31 . 1989: Thompson er 31. 1991; Ouch, '99 1 i Frtnch/Bt:11 
1990; Wonl.lck e( 31. 199~ und org:tnisllionssozlOloglsch Fox 1974; SIreeck 1987-
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(ionsveränderungen haben und inwieweit sie - im Sinne einer )~Re-Taylorisjerung«­

umkenrbar sind. Aber sie deuten zumindest auf Ambivalenzräume hin. Auf die 
Ebene der Regulierung der betrieblichen Sozialbeziehungen transformiert bedeutet 
dies, daß die hierarchische , in Befehls- und Gehorsamsketten bestehende betriebli­
che Sozialbeziehung durch kooperative Netzwerke und Diskursbeziehungen zu 
ersetzen ist. Das Direktionsrecht des Arbeitgebers kann legitimerweise zugunsten 
eines Kommunikationszwanges eingeschränkt werden. Notwendig werden ferner 
partizipative Netzwerke, die sozusagen .. auf der Mitte- zwischen individua.lisierter 
und kollektiv-mediatisierter Teilhabe anzusiedeln wären (Nachweise bei Höland 
1994) . Die .. ArbeitSgruppen«, also funktionelle Kooperationsbeziehungen, und 
.. Mitbestimmung am Arbeitsplatz« können hier eine neue Bedeutung gewinnen. Die 
Verankerung von Informations-, Kommunikations-, Beschwerde- und Anregungs­
rechten von Arbeitsgruppen bedarf nicht einmal gesetzlicher Neuregelung, sondern 
allein tariflicher Praxis, da §§ J Abs. I Ziff. J und 86 BetrVG sie durchaus zulas­

sen. 

J. Die Interessenvertretung entlang logistischer Ketten 

Die andere Seite der Dezentrierung ist, daß sich zahllose Emscheidungsvorgänge 
vom Betrieb auf überbetriebliche Instanzen verlagert haben. Die Frage ist, ob Chan­
cen bestehen, partiziparive Mechanismen auf lange Sicht von der Einheit Betrieb 
abzukoppeln. An die Ausweitung betriebsentkoppelter Verrretungsprozeduren ist 
auch zu denken, wenn man in Rechnung Stellt, daß Erwerbstätigkeit jenseits abhän­
giger Beschäftigung zunimmt und rechtlich nicht einfach ignoriert oder zurückge­
drängt werden kann." 

11. Globalisierung, Innovation , Beteiligung, Betriebsverfassung 

Neuere arbeirs- und betriebssoziologische Trendberichte stellen als Veränderungs­
faktoren die wirtschaftliche Globalisierung," die damit verbundene Verallgemeine­
rung des Wettbewerbs und die Sorge (der Arbeitgeber, der Politiker und nicht zuletzt 
der Arbeitnehmer) um den vielzitierten "Standort« heraus. Es gibt bekanntlich zwei 
Hauptamworten auf diese Herausforderungen. Die erste empfiehlt die strikte Sen­
kung der direkten und indirekten Arbeitskosten - auf juristischem Gebiet Deregu­
lierung und Privatisierung, beides im Sinne von Verm arktl ichung'). Die zweite setzt 
auf Erhöhung der Produktivität, sie setzt weniger bei den ArbeirskoSten an als bei 

der Qualität der Produktion/DienstleiStung und empfiehlt Strategien der Steigerung 
von Qualifikation, Kooperltion und Innovation - auf juriStischem Gebiet eine mo­
dernen Bedingungen Rechnung tragende .. imelligeme« Re-Regulierung." Beide 

I J Dies ist bereits :mS:U2weISC rc:tll s l~rt Im Rechl der Arbeimchmen.iberbssung (§ 14 AUG). sugJr betriebs­
cingcglil-dcrt~r Selbsllndiger clnerseits. im Rc:.-chc dc:r lrbennehmcrahnlichc::n Personen und der HcimJr­
beller ;!ndererseits (§ 11. J. TVG; §§ '7 H. HAG). Es bedurfte aber der s:ys[emJu sc: hl'n Auslormung und 
Abstimmung mit der betncblli.:hl·n wie der tJriflichen V~rtn::ung. 

11. Umsmtt~n ISt all~rding:). In welchem Umhnt;t: !)ich diese :lußer luf \'(/::aren- luch ::auf ProdukuvbpicJI. 
m3rktc:n vollZIeht. 

1 J .. Comtllodifjc::ltion·. bel Esping-Andersen 1990. 
'4 Sowohl von thCMc!'tiScher StimmIgkeit (vgl. Muckenbcrgcr/Delkm 1989: Bcrcusson Cl aL 1996), von den 

pr:lktlschen Er)!~bnlsscn (vgl. Grof~bril:lnnl~n der Soer und 9cer J~hre ; !.Il'r polarIS ierende US-Jrncrib­
nische Bcsch;\ft;~un~sboom) ::al s: :luch praktischen HJndlung~bed l ngungen (CtWJ fur wl!sreuropalsche 
ArbcHnehma und deren VertrC:lu n ~l' n) her g:c~ehen IS[ dJS Dl·regullcrungsthcon:m :lbzulehncn. Zuzuge­
stehen Ist 3l1erdings. daß das Rcrcguli.crun~$rh('orcm noch der glaubwurdlgen Konk rC(L 5Lcrung bcdJ.rl. Es 
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Antworten widersetzen sich nicht grundsätzlich der Standortlogik,' 5 definieren sie 

aber auf unterschiedliche Weise. 
Der Re-Regulierungsansatz muß sich - da der Joker einer will entlichen System trans­

formation nicht existien: - im Hinblick auf bestehende Systembedingungen legiti­
mieren können. D. h. er mull mit grundlegenden ökonomischen, sozialen und 

gesellschaftlichen Interessen vereinbar sein. Die ökonomischen Interessen herrschen 

strukturell vor - sie besitzen die Fähigkeit, sich häufiger und schneller in auch soziale 

und gesellschaftliche Währung konven:ieren zu können, was beide andere Interessen 

in diesem Ausmaß und d ieser Geschwindigkeit nicht können. Die ökonomischen 

Interessen können deshalb bei der arbeitspolitischen Re-Regulierung nicht außer 

Acht gelassen werden. 

Zu meinen hier nicht begründbaren Prämissen gehört, daß es derzeit woh.l drei Zo­

nen gibt, bei denen Re-Regulierung Spielräume für Konvergenz oder wenigstens 

Komprorniß auf arbeitspolitischem Gebiet vorfindet. Die drei Zonen sind: 

- Förderung von Innovation, die den Maximen nachhaltigen Winschaftswachstums 

folgt. Spielräume für Konvergenz und Kompromiß bestehen, weil hier Effizienz­
und Standortinteressen sowohl mit Arbeitsplatz-, Qualifizierungs- und Partizipa­

tionsinteressen als auch mit allgemeinen Wohlfahrts- und ökologischen Interessen 

versöhnbar erscheinen. 
- Arbeitsumverteilung durch individuelle und kollektive Arbeitszeitverkürzung. 

Spiel räume für Konvergenz und Kompromiß sind denkbar, weil hier Produktivi­

tätsinteressen mit Solidaritäts-, mit geschlechter- und familienpolitisehen und 
fiskaLischen Interessen versöhn bar erscheinen. 

Zurückdrängung von Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung. Spielräume für 

Konvergenz und Kompromiß können auch hier vermutet werden, weil (abgesehen 

von Anforderungen wie etwa dem Schutz der Menschenwürde, die einem Stand­

on:-Opportunismus nicht zur Disposition stehen) hier Wettbewerbsgleichheits­

und soziale Schutz- mit Interessen an gesellschaftlichem Zusammenhalt und Frie­

den versöhnbar erscheinen . 
Sollten die drei Zonen auch allesamt der Re-Regulierung offenstehen, so besteht 

doch zwischen ihnen keine Gleichwertigkeit. Die beiden letztgenannten haben 
wahrscheinlich wünschenswerte indirekte Rückwirkungen auf das mit Globalisie­

rung angesprochene Problem, aber kaum direkte und meist umstrittene - sie sind 

mehr mit der Folgestite von Fehlfunktionen des Arbeitsmarktes beschäftigt.'6 Mit 
der Ursachenseite ist dagegen direkt die Innovation befallt, weil sie unter bestimmten 

Bedingungen die Fehlfunktion des Arbeitsmarktes bei gleichzeitigen positiven exter­
nen Effekten verringern kann. Also wird man insbesondere sie nicht vernachlässigen 

dürfen. 

Die Identifikation dieser drei Zonen bedeutet nicht, daß es in diesen Zonen keinen 

Streit (und Streik) gäbe. Denn auch in ihnen besteht erstens der Definitionsstreit um 
einen engeren (= betriebswirtscha.ftlichen und kurzfristigen - »shareholder-value«) 

und einen weiteren Produktivitätsbegriff (= volkswimchaft- , u. U. auch gesell­
schaftlichen und längerfristigen) sowie zweitens das Problem der Ungewißheit der 

muß nicht nur In lundhabb;irc Munzc um):;csctzt wcrd"n, es muß den Sozl::tlsta:usskepukern (Slrceck 
1996 u. 0.) gcgcnubc:r bewels!.;'n, c:rstens dJß es uberhlupr. '!-;I.·hl" und dlß SChWlCh regulierte Regllne (vgl 
den Streit um Bewenung des lmeribnischcn Arbe[[~pl:ltz W"unders , etw:a Thurow 1996) -nicht gehen •. 
Mein Beitrlg gilt lll~m der Umsetzung des Ru<.'guli erungsversuchs , :allerdings .luch der Bc:grundung 
dLcses Versuchs. 

I S Besonder s- deutlich bCL S, hum:lnn et 3.1. (1994), S. 65 ) und 658 : Es Stl te!, .. die Perspektive zu verbessern, 
mtt Produkten mlde In Gcrm:lny in der WehlLg:l mItSpielen 7.U konnen .. , .. der \'I;(dttn:1rktkonkurrcn:t.. 
r.lroli (z u) bictl,.'n .. . 

16 Was .s ie lIbngcns kC:1nc.sweg~ ubcrflu s.s ig ffiJcht. wie ffiJnchc meinen - Clw3 Solcwedd 1996 . 
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Prognose darüber, welche der versprochenen Produktivitätsgewinne mithilfe der 
vorgeschlagenen Instrumente wirklich eintreten, und der aufgrund dessen häufig 
einsetzende Rückfal.l in Vorurteils- und Machtpositionen. 

1. Radikale oder inkrementelle Innovation? 

Horst Kern hat sich in mehreren Beiträgen aus jüngerer Zeit mit dem Innovations­
problem auseinandergesetzt (Kern/SabeI1996, Kern 1996 a und 1966 b) und ist der 
Frage nachgegangen, warum das deutsche Produktionsmodell sich in der Blütephase 
der neuen Produktionskonzepte bewährte, aber angesichtS der derzeitigen Welle von 
Globalisierung in die Krise geraten ist. Er unterscheidet zwischen . inkrementellen « 
und »radikalen Innovationen«. Die erSteren bewegen sich verbessernd innerhalb tra­
ditioneller betrieblicher Milieus, die letzteren sprengen oft diese Milieus, sie finden 
gerade in der Begegnung mit völlig .Fremdem. statt, sie verunsichern (1996b: S. 5). 

Er fand bei seinen Untersuchungen den ersteren Typ in den traditionellen W1d 
schrumpfenden Industrien (die dortigen neuen Produktions konzepte schienen denn 
auch der ideale Rahmen für den Fortschritt der inkrementelIen Innovation ), ver­
mißte jedoch den für die expandierenden Industrien erforderlichen Rahmen radika­

ler Innovation (institutional setting, 1996 b: S. 5). 
Von drei Bedingungen hänge ein soicher Rahmen ab: ob die individuellen Beschäf­
tigten breite und vielfältig einsetzbare Qualifikationen besitzen; ob die betriebliche 
Arbeitsorganisation direkte Kooperationschancen zwischen den Beschäftigten bie­

tet; und ob die Betriebsgrenzen so offen gegenüber einer herausfordernden innova­
tiven Umwelt sind, daß deren Innovationsfunken überspringen können. 
Für Arbei ts rechtler interessant sind einmal die beiden ersten Bedingungen. Sie stüt­
zen nämlich die Auffassung, daß ein Zuwachs von Qualifizierungsrechten und 
Rechten auf unmittelbare Kommunikation und Kooperation nicht nur den sozialen 
Interessen der Arbeitnehmer, sonde rn auch ökonomischen und gesellschaftlichen 
Interessen zugute kommt (Mauhies et al. 1984). 
Kerns dritte Bedingung gibt aus drei Gründen zu denken: Erstens haben Kerns 

Untersuchung ergeben, da!1 diese Bedingung d.ie wichtigste für " radikale« Innova­
tionen ist (während die erste die wichtigste für inkrementelle, die zweite neutral 
gegenüber dem Innovationstyp sei). Zweitens erteilt Kern dem deutSchen Produk­
tionsmodell gerade für diese drine und wichtigste Bedingung von Innovation die 
schlechtesten Noten. Und drittens berühren (nicht: überschreiten) wir bei der Be­

schäftigung mit dieser Bedingung die Grenzen des (herkömmlichen) Betriebes - und 
damit des (herkömmlichen) ArbeitsrechtS. 
Eine innovationsfreundliche (und damit selber innovative) arbeitsrechtliche Re-Re­
gulierung müßte - wenn man aus diesen Beobachtungen eine erste rechtsreformeri­
sche Schlußfolgerung ziehen darf - Rechte von Beschäftigten und Betriebsrat 

begünst igen, die den Betrieb zu Innovationsquellen seiner Umwelt öffnet. 
Nimmt man diesen Gedanken auf, so werden die Erklärungen interessieren, die Kern 

für seine schlechten Befunde gibt. Das deutsche Produktionsmodell setzt sich auf 
Seite der Arbeitenden (1996 b: S. 15) aus einem kleinen Segment von., freelancers«, 
einem kleinen Segment von »average workers« und einem großen dominierenden 
Segment von »core workers« = Facharbeitern zusammen. '7 Der das deutSche System 

bestimmende .,Kern« ist geprägt von einer Doppelfunktion von »Beruf« und 
»Fach«. Diese verbürgt einerseits eine bestimmte Qualifikation und sozusagen "Zu-

17 Im Gegcns,ul. z.u den U5-:J.menk"ilnischen. wo die Größenordnung der Se~mf.' nre umGekehrt isc 
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gehörigkeit« zum Beruf; sie grenzt damit aber gleichzeitig "Zugehörige« von 

»Nicht-Zugehörigen« ab, begründet Exklusivrechte. Mit dieser Doppelfunktion 
mag Beruflichkeit noch den ersten beiden Bedingungen von Innovation entgegen­

kommen (hoher individueller Qualifikation; Kooperation innerhalb der fachlichen 

und betrieblichen Gemeinschaft); sie erweist sich aber als Schranke schon gegenüber 

innovationsfördernden innerbetrieblichen "Kom petenzüberschreitungen., erst 
recht gegenüber der Innovationskran von "Fremden«. 

Das zweite Charakteristikum dieses Kerns ist sein Verhältnis zu "Sicherheit« (dem 

der Aufsatz Kern 1996 a gilt). Horst Kern beschreibt hohe Erwartungen der Fachar­

beiter an Status- und Reziprozitätssicherheil. Soweit es sich dabei um »Erwartungs­

sicherheit« handelt, können sie der Innovation förderlich sein. Etwa wenn Rechte 

auf Kontrolle, Lernen, Evaluation und Re-Definition bei innovativen Prozessen -

verstanden als Prozeß-, nicht als Statusrechte (1996 a: S. 204) - eingefordert wer­

den. 
Ein Innovationshindernis ist dagegen die »Milieusicherheit., d. h. die Erwartung, 
Fortschritt mit dem gewohnten tradierten Milieu zu erzielen. Diese kommt inkre­

mentelJen Innovationen zugute, während »Basisinnovationen meist nur zustande 

kommen, wenn es gelingt, Wissen zu kombinieren, welches gegenwärtigen an ver­

schiedenen Plätzen lokalisiert ist« (1996 a: S. 206). Den Gewerkschaften hält Kern 
vor, dem Bestreben nach Statussicherheit und »Risikoaversion« verhaftet zu sein. Er 

formuliert an sie die »einigermaßen paradoxe Anforderung«: "Die Gewerkschaften 

sollen Sicherheit gewährleisten, ohne die produktive Verunsicherung zu stören, von 

der die Innovation lebt« (ebda., S. 203). 

2. "ln der neuen Organisationswelt neue Wege fiir die Reproduktion der 
alten institutionellen Stärke finden« 

Dies ist die Synthese von Hermann Kotthoffs Bewertung des Gestaltungsbedans bei 

dezentralen Arbeitsstrukturen und partizipativen Managementkonzepten (1995: 
S. 425). Er geht davon aus, daß sich die vier Konstruktionsprinzipien der überkom­

menen Betriebsverfassung bewährt haben: der Betriebsrat als Repräsentant der 

gesamten Belegschaft, als Mittler lebensweltlicher Interessen der Beschäftigten in das 
System Betrieb und umgekehrt und als Anwalt des sozialen Austausches mit dem 

Top-Management (5. 430-33). Verfehlt sei deshalb sowohl, die überwiegend folgen­
orientierte Schutzpolitik von Betriebsräten zu kritisieren und ihnen statt dessen 

alternative Gestaltungskonzepte abzuverlangen, als auch, an Stelle von Stellvertreter­
Moderatorenrollen von Betriebsräten vorzuschlagen. 

Dessen ungeachtet gelangt er zu Modernisierungsvorschlägen, die sich von denjeni­
gen von Autoren mit radikalerer Rhetorik wenig unterscheiden. Es gelte, im Vertre­
tungsverhältnis die Kluft gegenüber modernen Arbeitnehmergruppen zu überwin­

den und vor allem sie in den Spitzenpositionen des Gremiums zu beteiligen. Eine 

modernisierte Schutzpolitik müsse neuen arbeitsbiographischen Qualifizierungs­
und Entwicklungsmustern Rechnung tragen. Der Betriebsrat müsse sich auf Co­

Management einlassen, zugleich eine Eigenständigkeit als Generalist behalten. Er 
müsse für die Kultur des sozialen Ausgleiches unter dem Gesichtspunkt des erfolg­

reichen Organisatlonswandels und des langfristigen Systeminteresses werben 

(S·444-46). 
Mit dem von Kern herausgearbeiteten Veränderungsbedarf konfrontiert, erweisen 

sich diese Vorschläge als zu sehr fortschreibend, nicht »gezielt. genug. Die moderate 

19] 
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/94 Position Kolthaffs mag )reatistisch(( erscheinen - gerade wer »Realist\( ist, wird sich 
aber mit ihr kaum abfinden können. Moderat zu sein, kann sich leisten, wer in den 

umrissenen Konstruktionsprinzipien Stabilität vermuter. Wenn diese Vermutung 

trügt - Kauhoff gibt gute Beispiele dafür -, langt die FortSchreibung des status quo 

nicht hin. Kotthoff selbst beschreibt als Kernproblem, daß die Erosion des Betriebes 

praktisch die Erosion des Betriebsrats ist: »Dagegen hat bisher noch niemand ein 

Rezept« (1995: 5·44)), und empfiehlt Gewerkschaften, auf Reformen »für eine Mit­

bestimmung in Sparten, business units und Netzwerken« zu drängen (5. 446). 

Von Kotthoffs Thesen sind Schumann et al. (1994: 5.65)) nicht weit entfernt: »Die 
Produktivitäts- und Innovationsdefizite des geltenden Regimes lassen sich durch den 

Ausbau jener Stärken des deutschen Produktionsmodells beheben, an die schon die 

neuen Produktionskonzepte der 80er Jahre anknüpften: durch Weiterentwicklung 

des dualen Ausbildungssystems, durch Ausbau der konsensualen Regulation, durch 

Absicherung der sozialstaatlichen Sicherung«. Gefordert wird als Resultat des 

Trendreports eine »modernisierte Betriebs- und Arbeitsverfassung« (5.654), die der 

Tatsache Rechnung trägt, daß die in den neuen Produktionskonzepten angelegten 

Modernisierungspotentiale sich nicht gleichmäßig empirisch durchsetzen - u. a. we­

gen "Sorge um Machteinbußen und Einflußverlust, oft schon vor unkontrolIierter 

Dynamik« (5. 18), wegen »arbeitspolitischer Traditionen, Betriebskulturen lind per­

sonellen Konstellationen« (5.655). 
Schumann et al. (1994: zum folgenden 5.658-62) schlagen vor allem zwei Maßnah­

men vor: die Verberuflichung der neu entstehenden integrierten und interfakultati­

ven Tätigkeitsbereiche und eine mit Dezentralisierung und Abflachung der Hierar­

chien einhergehende »betriebliche Autonomisierung von verantwortlichen, um die 

Produkterstellung zentrierten Organisationseinheiten() die » De-Hierarchisierung 
der Betriebsstrukturen« und die .förmliche Egalisierung der Betriebsstrukturen ent­

lang aufgabengesetzter Zuordnungen, gesicherter Zuständigkeiten und verbindlicher 
Selbstverantwortung«. Diese erfordere 

- neue Organisationsformen: Arbeitsgruppen, also Kollektive unterhalb der Be­

triebsratsebene, 

die Arbeitsgruppe braucht institutionell vereinbarte Selbstorganisation: z. B. »Ge­

spräche« für die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung; z. B. »Sprecher« 

als interne Moderatoren und externe Sprachrohre, 

- den Teams als bQuasi-Unternehmern« müsse ein er:veiterter Status innerbetrieb­

licher Verhandlungsfähigkeit zugestanden werden: Aufgabendefinition, Leistung, 

En tloh n ung, Prod ukti vi täts tei Ih abe, Personalfragen, rationalis ieru ngs bed ingte 

F reisetzu ng, Beschäftigungssic herung. 
Ein solcher »aktiver Rationalisierungskompromiß« könne darin bestehen, daß »die 

volle Produzenten kapazität gegen Produzentensouveränität und Gruppen-Teil­

Autonomie eingetauscht wird«. Als Hintergrundbedingung für solchen Produktivi­

tätspakt sehen Schumann et al. abcr die Existenz eines »Beschäftigungspaktes« 

(1994: S. 66)) im Sinne eines wohlfahrtsstaatlichen Minimalkonsenses der von sozia­

ler Ausgrenzung Bedrohten an. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1997-2-187 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 05:30:45. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1997-2-187


!IJ. Auf der Suche nach einer neuen Formel fiir die Vermittlung 
individueller und kollektiver Rechte und Interessen 

!. Individualrechte 

Nach dem Gesagten scheint die rechtliche Institutionalisierung I'on direkter Partizi­

pation Beschäftigter (wie in Matth;e, et al. 1994 vorgeschlagen) nicht aussichtslos zu 

sein. Sie würde einschlieflen 
- den Zuwachs von Individualrechten der Beschäftigten in Bezug auf Selbstbestim­

mung im Arbeitsverhältnis, Begrundungspflichten, Kommunikationsrechte, Ge­

staltungsrechte bezüglich der Arbeitsorganisation, Rechte auf Beanstandung und 

Leistungsverweigerung, Recht auf Irrtum, Rechte auf Qualifizierung und Lei­

srung, 
- eine am Rationalitäts- und Diskursgebot orientierte Umgestaltung der Arbeitge­

berrolle, die von der Begründungspflicht für Weisungen bis zur Abberufbarkeit 

wegen Ptlichtverstößen reicht, 
- institutionelle Unterstützung der Beschäftigten bei der Durchsetzung der indivi­

duellen Rechte - etwa der Beschwerde - in Gestalt von Konfliktkommissionen 

oder von Formen der Organis.tionstherapie und Supervision. 

Hinsichtlich dieser institutionellen Seite bietet bereits heute § 86 BetrVG eine Hand­
habe für tarifliche und betriebliche Regelungen - er spricht sogar von der Möglicb­

keit einer _betrieblichen Beschwerdestelle« . Da dieser Regulierungsansatz "ins Leere 

gelaufen« ist (Höland 1994, $. 6 I), wäre an die Verankerung einer gesetzlichen Pflicht 

Zu betrieblichen (wohl subidiär zu tariflichen) Beschwerdeverfahren und -stellen 

und an Initiativrechte (von Beschäftigten und/ode r Arbeitsgruppen) zu deren Imple­

mentation zu denken. 
Was weiterer Reflexion im Hinblick auf Reformvorhaben bedarf, ist die Position 

Kerns: Wenn tatsächlich zutrifft, daß heute radikale statt nur inkrementelle Innova­

tionen norwendig sind, und wenn deren Haupthindemis in der sozialen Schließung 

des "Berufes« und des "Betriebes« zu suchen ist, dann müßte modernes Recht zu 
deren "Öffnung« beitragen. Dies ist heikel, weil fast zwangsläufig die Grenze des 
Regelungsbereiches .. Arbeitsrecht« erreicht oder überschritten wird. Man kann sich 

unschwer vorstellen, daß innerbetriebliche Innovationsgruppen und -projekte durch 

externe Sachverständige, Interessenten, Initiativen angereichert werden" Wie aber 

die dabei auftretenden Entscheidungs-, die Verantwortlichkeits- und Haftungsfragen 
gelöst werden, ist noch völlig offen. Man kann sich unschwer vorstellen, daß Be­

schäftigten Mobilitätsspielräumc zum Erfahrungsgewinn eingeräumt werden - die 

Möglichkeit, zeitweilig einen anderen Beruf zu ergreifen, woanders zu arbeiten, 
selbständig zu sein usw. Aber auch dies bricht sich schnell an überkommenen Regu­

lierungsmustern." Ernst genommen, würde die Position von Kern den Rahmen einer 

pragmatischen Reform von Individual- und Betr iebsverfassungsrecht überschreiten 

und eine Revision auch arbeitsrechtlicher Grundkategorien - wie der Begriffe des 
Arbeitsverhältnisses, des Arbeitgebers oder des Betriebes - erfordern. 

So reizvoll das Durchspielen einer so lchen grundlegenden Reform wäre, sie bedürfte 

weiterer Vorüberlegungen als sie hier vorgenommen werden konnten. Deshalb be­

schränken sich die verbleibenden Überlegungen meines Beitrages darauf, die An-

18 ~ ... bn Jenke nur ::ln die .I~ o tlcr ~-ß;tnh~Moddle In der DtSkuHion vor dem Mitbcsttmmungsg('sc(Z 
' 976. 

19 W\/.: kann man verhIndern. d.ll> dIe EntschelJUrlMCn fur den Arbcilgcberwt.'chsd oder fur vorubcrgehcnd 
gcd:u.:htc Selbs13.nd.gkclt. nu.:hl zur Falle, zum W;,\y of no return WIrd? 
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sätze in einer Richtung auszuloten und zu umreißen - nämlich hinsichtlich 
dezentraler betrieblicher Partizipation und ihres Verhältnisses zur Institution Be­
triebsrat. 

2. Arbeitsgruppenautonomie 

Schon jetzt rechtlich ausform bar ist die Bündelung, Koordinierung und Kanalisie­
rung individueller Selbstbestimmungsrechte auf der Ebene der Arbeitsgruppe. Sol­

che Partizipationsformen sind faktisch im Vordringen begriffen. Für eine rechtliche 
Regelung spricht, daß sich die Praxis oft in ,.Pseudo-Partizipation« erschöpft, daß 
sich reale Gruppenautonomie vielfach an der unteren und mittleren Hierarchie 

bricht (vgl. die "strukturkonservative Variante« von Gruppenarbeit bei Schumann 
et al. 1994, S. 66Ih). Daß man sich insoweit auf das Regelungsinstrument des Tarif­
vertrages nicht verlassen kann, zeigt § 3 Abs. 1 Ziff. I·BetrVG, der - nicht anders als 

§ 86 - leergelaufen ist. Direkte Partizipation in und \'on Arbeitsgruppen wird ohne 
gesetzliche Hilfestellung kaum zu erreichen sein. 

Die Arbeitsgruppe braucht - wie Sch .. mann et .1. (1994) erneut deutlich gemacht 
haben - eine institutionelle Grundlage der Selbstorganisation. Rechtlich müssen ih­
nen Zeiten, Räume und Minel (wie interner und externer Sachverstand) zur Mei­

nungsbildung, Koordination und Entscheidungsfindung eingeräumt werden. Von 
herkömmlichen "quality circles« unterscheiden sich solche Rechte durch ihre Ver­
bindlichkeit, die Erwartungssicherheit begründet. Arbeitsgruppen haben bereits 
heute im allgemeinen Sprecherinnen oder Sprecher als in terne Moderatoren und 
externe Sprachrohre. Die hier interessierende Frage ist, inwieweit diese Rolle forma­
lisiert werden soll, erwa Abberufungs-, Benachteiligungs- oder gar Kündigungs­
schutz genießen soll. Das hängt davon ab, ob Arbeitsgruppensprecher eine echte 
Verhandlerrolle haben sollen. 

Königsweg der Regulierung von Arbeitsgruppen wäre, ihre Rechte entlang den De­
sideraten von Kern (1996.: S. 204) auszufonnen: also Prozeß- und nicht Status rechte 
zu institutionalisieren und mit ihrer Hilfe eine Prozedur zu unterstützen, die vier 
aufeinander abgestimmte Verfahrenselemente enthält: 

Beschäftigtenrechte auf Kontrolle von Arbeitsbedingungen und Zielvorgaben, 
- Flexibilität für norwendige Lernprozesse, 

Modalitäten der Evaluation von Innovation 
und - .ufgrund dieser - mögliche Re-Definitionen von Arbeitsbedingungen und 
Zielvorgaben. 

Die Argumente von Kern machen deutlich, da!"l ohne eine derartige "Prozeßgaran­
tie . die zuverlässige Unterscheidung zwischen "Gruppen-Teil-Autonomie« und 

Pseudo-Panizipation, damit auch zwischen Venrauens- und Mißtrauens produktion, 

nicht möglich werden wird. 
Nicht ausgemacht ist, wer für diese Vereinbarungen und ihre Überwachung zustän­
dig sein soll: der Betriebsrat oder die Arbeitsgruppe. Am weitesten gehen Schumann 

et al. (1994, 5.660). Sie empfeh.len, daß den Teams die Rolle als -Quasi-Unterneh­
men. und folglich ein erweiterter Status innerbetrieblicher Verhandlungsfähigkeit 
zugestanden werden, der die Aufgabendefinition, die Leistung, die Entlohnung, die 
Produktivitätsteilhabe, Personal fragen bis hin zu rationalisierungsbedingter Freiset­
zung und ggf. Beschäfligungssicherung betrifft. 
Für eine solche Verhandlungsautonomie der Arbeitsgruppe sprechen Differenzie­
rung und Dezentralisierung der Aushandlungsprozesse. Bei sich innerhalb und 
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zwischen den Arbeitsgruppen ausdifferenzierenden und entstandardisierenden Be­

dingungen ist der Betriebsrat als zentrales Gremium (erst recht die betriebsexterne 
Gewerkschaft) mit konkreten Aushandlungsprozessen überfordert. Und wo sich 

diese real auf die Ebene zwischen Gruppe und Projekdeitung o. ä. verlagern, kann 
Reziprozität im Sinne sozialer Gerechtigkeit auch nur auf der entsprechenden Ebene 
hergestel.lt werden. Gegen die Verhandlungsautonomie spricht natürlich, was Kott­

hoff ('995) das erste Konstruktionsprinzip der deutschen Betriebsverfassung nannte: 
die einheitliche [nteressenvertretung. Es kann zu erhöhter Gruppenkonkurrenz 

kommen. Zu gewärtigen ist die Produktion negativer externer Effekte: die Ausgren­
zung Leisrungsgemindener, das gegenseitige Ausstechen bei internen und externen 

Kunden usw. 
Zuzugeben ist, daß die Ziele der Erhöhung von Produktivität und der Verbreiterung 

der Konkurrenz vielen Gruppenarbeitskonzepten Pate stehen. Aber so wie man 

früher beim Akkordlohn die Konkurrenz der individuellen Arbeiter hinnahm (allen­
falls durch Solidarität "bremste«), so wird man heute bei Gruppenarbeit die Kon­
kurrenz der Gruppen hinnehmen (und durch Solidarität »bremsen«) müssen. 

Verhandlungsrechte der Arbeitsgruppen können mit diesem Argument allein nicht 
ausgeschlossen werden. Es kommt darauf an, sie so auszugestalten, daß sie die Kon­
kurrenz eingrenzen, »zivilisieren •. Man darf Arbeitsgruppen Verhandlungsrechte 

nur unter Vorbehalt einer Sozialklausel, eines >ordre publie sonal. einräumen. Sie 
dürfen sich nicht über zwingende tarifliche Bestimmungen, über Arbeitsschutzbe­
stimmungen, über Diskriminierungsverbote, Kriterien der Sozialauswahl h.inwegset­

zen. Nichts spricht aber dagegen, dall Arbeitsgruppen für ihren eigenen Arbeitsbe­
reich etwa in Fragen der Arbeitsbelastung und Zielvorgaben, der Prozeß- und 

Produktinnovation, des betrieblichen Vorschlagswesens, der Arbeits- und Gruppen­
organisation, der Entlohnungsmodalitäten, der Aus- und Weiterbildung, der Ar­
beitszeit- und Besetzungsfragen, der Arbeitsumverteilung zur Beschäftigungssiche­
rung, des betrieblichen Arbeits- und Umweltschutzes verhandeln und entscheiden 

können. 

3. Die Rolle des Betriebsrats 

Der Betriebsrat würde damit einen Teil seiner Aufgaben verlieren, aber andere hin­
zugewinnen. Genauer zu durchdenken wäre, ob der Betriebsrat nicht zu den 
Arbeitsgruppen und ihren Sprecherinnen und Sprechern in ein Verhältnis recht ver­
standener "Subsidiarität .. treten kann (zum folgenden Verständnis von vertikaler 
Subsidiarität Bereusson et al. 1996, Kap. 4). Seine Aufgabe und Zuständigkeit wäre 
dann in doppelter Weise umrissen. 

- Er wird zum einen in Tätigkeitsbereichen aktiv, zu denen die Arbeitsgruppen 
nicht effektiv in der Lage sind: solchen, die sich nur gesamtbetrieblich lösen und 
verhandeln lassen (etwa ArbeitSumwelrfragen, betriebliche Sozialeinrichtungen, 
Betriebsferien usw.). Er sichert und überwacht den betrieblichen >ordre publie 

sodai.: Hier bieten sich eine Art Rechtsaufsicht über die Tätigkeit der Arbeits­
gruppen und entsprechende Beanstandungsrechte an. 

- Zum anderen wird der Betriebsrat dazu tätig, daß die Arbeitsgruppen überhaupt 
in ihrem Bereich Wirkung entfalten können. Er berät sie, sorgt für räumliche und 
zeitliche Bedingungen ihrer Arbeit und für ihre Mittel, er koordiniert zwischen 
ihnen , wo dies sinnvoll erscheint, vermittelt und schlichtet, wo notwendig, regt 

übergreifende Arbeitsgruppensprecher-Sitzungen an, wo sie ihm angezeigt er-
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scheinen. Er stellt die betriebsverfassungsrechrlichen Mittel etwa zur Durchset­

zung von Vereinbarungen der Arbeitsgruppen oder zur Verhinderung der 
Disziplinierung von Sprechern zur Verfügung. 

Um in dieser Weise Mittler, Moderaror, einerseits zwischen Beschäftigten und Ar­

beitsgruppen untereinander, andererseits zwischen ihnen und den verschiedenen 

Ebenen des Management sein zu können, muß der Betriebsrat allerdings seine Re­

sonanzfähigkeit gegenüber den ausdifferenzierten Beschäftigteninteressen erheblich 
steigern. Spiegelt er heute noch weitgehend die Milieus der »traditionellen . und 

kaum der »modernen. Arbeitnehmer wider (Kouhoff 1995, S. 444/5), so wird er in 
Zukunft die gemischten Milieus von Arbeits- und Projektgruppen spiegeln oder 

diese zumindest genau kennen müssen, um zu der beschriebenen indirekten, subsi­

diären Rolle in der Lage zu sein. Die Auflösung der Arbeiterklasse, das Absinken der 

Arbeiterschaft auf etwa 40% der Lohnabhängigen (Schildt 1996, S. 105) und das 
Vordringen der i.m tertiären Sektor Tätigen hat auch jedem »Einheitstyp" von Be­
triebsrat den Boden entzogen. 

Aus diesem Grund wird man den Repräsentanzvorschriften des Betriebsverfassungs­

gesetzes stärkere Aufmerksamkeit zuwenden müssen als bisher. Die Strenge des § TO 

Abs. I BetrVG (Arbeiter und Angestellte »müssen« repräsentativ vertreten sein) 

muß auf § r 5 BetrVG (der bei der Repräsentanz verschiedener Betriebsabteilungen 
und Beschäfrigungsarten noch immer nur von »sollen« spricht) ausgedehnt werden. 

Oft wird argumentiert, die »modemen« (aufsteigenden) Arbeitnehmer erscheinen 

weniger schutzbedürftig als die »traditionellen« (vom sozialen Abstieg bedrohten). 

Aber erstens ist dafür der empirische Beweis erst noch zu führen. Zweitens muß 
arbeitsrechtliche Regulierung, wenn die These vom dringenden gesellschaftlichen 

Innovationsbedarf zutrifft, sich sehr wohl auch um den Schutz- und Gestaltungsbe­
darf der Arbeitnehmerschichten kümmern, von deren gesellschaftlicher Produktivi­

tät die Gesellschaft perspektivisch besonders abhängt. Schutz und Gestaltung 

beginnt im Arbeitsrecht - wie in der Entwicklung der Demokratie - mit der ange­

messenen Repräsentation. Deshalb geht an harten Quoten keine ernsthafte Betriebs­

verfassungsreform vorbei. 
Auf die geschilderte Weise kann sich ein neues Gleichgewicht zwischen individueller 

und kollektiver, zentraler und dezentraler betrieblicher Interessen Vertretung erge­

ben, das gegenüber der gegenwärtigen Siruation vielfältige Vorteile verspricht. Kon­
kurrenz (offene und versteckte, zivilisierte und tödliche), Rivalität und Mobbing 

sind dem heutigen Arbeitsalltag - mit und ohne Arbeitsgruppen/ sprecher - nicht 

fremd. Umgekehrt hat sich in manchen Betrieben mit neuer Produktionssrruktur 

informell bereits ein Verhältnis zwischen Betriebsrat und Arbeitsgruppen einge­

spielt, das der hier vorgeschlagenen Subsidiarität nah ist. Dergleichen in einem 
reformierten Betriebsverfassungsgesetz festzuschreiben, gäbe solchen schon vorhan­

denen Ansätzen Bestandskrafr und Erwartungssicherheit und neu entstehenden eine 

Ermutigung. Es würde eine neuartige, im Alltag erlebbare Partizipation einführen 

und verallgemeinern, die vielleicht auf lang~ Sicht das einzige Mittel ist, der institu­

tionalisierten zentralen Mitbestimmung eine neue Basis und frisches Blut zuzufüh­

ren. 
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